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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die
Eintretensvoraussetzungen gegeben sind ( BGE 141 III 395 E. 2.1 S. 397; 141 II 113 E. 1 S.
116).

E. 2.1
Hat die erste Instanz (oder das obere kantonale Gericht) endgültig über einen Teil des
gestellten Rechtsbegehrens entschieden, liegt ein Teilentscheid i.S.v. Art. 91 Bst. a BGG
vor (s. bspw. BGE 135 V 141 E. 1.4.4-1.4.6 S. 146 ff.; vgl. auch Urteile 9C_166/2011 vom
24. Oktober 2011 E. 1.2 und 2C_561/2009 vom 25. März 2011 E. 2.3). Dasselbe gilt, wenn
das Gericht über ein oder mehrere von einer Mehrzahl von Rechtsbegehren entscheidet. Der
Entscheid, der nur einen Teil der gestellten Begehren behandelt, ist indes nur dann ein vor
Bundesgericht anfechtbarer Teilentscheid, wenn diese Begehren unabhängig von den
anderen beurteilt werden können. Unabhängigkeit ist zum einen so zu verstehen, dass die
gehäuften Begehren auch Gegenstand eines eigenen Prozesses hätten bilden können. Zum
anderen erfordert die Unabhängigkeit, dass der angefochtene Entscheid einen Teil des
gesamten Prozessgegenstandes abschliessend beurteilt. Besteht die Gefahr, dass das
Schlussurteil über den verbliebenen Prozessgegenstand im Widerspruch zum bereits
rechtskräftig ausgefällten Teilurteil steht, liegt kein anfechtbarer Teilentscheid vor (zum
Ganzen BGE 135 III 212 E. 1.2 S. 216 ff.). Im Sinne einer Gegenausnahme wird ein
Rückweisungsentscheid, welcher den kantonalen Behörden keinen Beurteilungsspielraum
einräumt, als (Teil-) Endentscheid behandelt (vgl. BGE 138 I 143 E. 1.2 S. 148).

E. 2.2
Zwar ficht der Beschwerdeführer auch Dispositiv-Ziffer 1.1 des vorinstanzlichen
Entscheids an, in der das Obergericht seine kantonale Beschwerde (teilweise) gutheisst und
das Verfahren an das Bezirksgericht zurückweist. Isoliert betrachtet ist dieser
Rückweisungsentscheid ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG . Aus der
Begründung der Beschwerde, die für die Auslegung der Begehren beizuziehen ist ( BGE
136 V 131 E. 1.2 S. 136), ergibt sich allerdings, dass der Beschwerdeführer den
obergerichtlichen Entscheid von der Sache her lediglich hinsichtlich des Schicksals der
Hochstammbäume (Ziff. 2.1 des erstinstanzlichen Entscheids; s. Sachverhalt Bst. B.b), das
heisst insofern anficht, als die Vorinstanz seine kantonale Beschwerde in Dispositiv-Ziffer
1.2 "im Übrigen" abweist (s. Sachverhalt Bst. B.c). In dieser Hinsicht ist der angefochtene
Entscheid, mit dem das Obergericht die Vollstreckung des in einem Nachbarschaftsstreit
ergangenen Urteils in Form einer Ersatzvornahme anordnet (Art. 343 Abs. 1 Bst. e ZPO),
ein Teilentscheid im Sinne von Art. 91 Bst. a BGG. Die diesbezügliche Vollstreckungsfrage
hätte auch Gegenstand eines eigenen, das heisst von den Sträuchern und Büschen



unabhängigen Prozesses bilden können. Zudem besteht keine Gefahr, dass der spätere
Endentscheid betreffend Sträucher und Büsche im Widerspruch zum bereits rechtskräftig
ausgefällten Teilurteil geraten könnte. Insofern ist die Beschwerde gegen den Teilentscheid
gegeben.

E. 3
Der Streit um die anbegehrte Ersatzvornahme ist vermögensrechtlicher Natur. Da der
Streitwert Fr. 30'000.-- nicht erreicht (Art. 74 Abs. 1 Bst. b BGG) und keine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung geltend gemacht wird (Art. 74 Abs. 2 Bst. a BGG), kommt
als Rechtsmittel an das Bundesgericht nur die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ( Art. 113
ff. BGG ) in Frage. Die weiteren Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt und geben zu
keinen Bemerkungen Anlass. Auf die rechtzeitig eingereichte Beschwerde (Art. 117 i.V.m.
Art. 100 Abs. 1 BGG ) ist einzutreten.

E. 4
Mit der Verfassungsbeschwerde kann nur die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten
gerügt werden ( Art. 116 BGG ). Das Bundesgericht prüft solche Rügen nicht von Amtes
wegen, sondern nur insofern, als sie in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden
sind (Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG ). Die rechtsuchende Partei muss präzise
angeben, welches verfassungsmässige Recht durch den angefochtenen kantonalen
Entscheid verletzt wurde, und im Einzelnen substantiiert darlegen, worin die Verletzung
besteht (Rügeprinzip; BGE 133 III 439 E. 3.2 S. 444). Wer sich auf eine Verletzung des
Willkürverbots ( Art. 9 BV ) berufen will, kann sich demnach nicht darauf beschränken, den
vorinstanzlichen Entscheid als willkürlich zu bezeichnen. Er muss anhand der
angefochtenen Subsumtion im Einzelnen dartun, inwiefern das kantonale Gericht
willkürlich entschieden haben soll und der Entscheid an einem qualifizierten und
offensichtlichen Mangel leidet ( BGE 134 II 244 E. 2.2 S. 246; 117 Ia 10 E. 4b S. 11 f.).
Willkür liegt zudem nur vor, wenn nicht bloss die Begründung eines Entscheids, sondern
auch das Ergebnis unhaltbar ist ( BGE 134 I 140 E. 5.4 S. 148 ; 133 I 149 E. 3.1 S. 153 mit
Hinweisen). In tatsächlicher Hinsicht legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt
zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 118 Abs. 1 BGG ). Auch diesbezüglich
kann das Bundesgericht nur dann korrigierend eingreifen, wenn der Beschwerdeführer eine
Verletzung verfassungsmässiger Rechte dartut ( Art. 118 Abs. 2 BGG ).

E. 5.1
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte, insbesondere
Willkür ( Art. 9 BV ). Die Aussage der Vorinstanz, wonach er eingeräumt haben soll, dass
auf seinem Grundstück noch (drei) Hochstammbäume mit einer ungefähren Höhe von 2.5m
vorhanden seien, sei "klar aktenwidrig". Richtig sei, dass er in seiner Stellungnahme an die
Vorinstanz vom 8. Juni 2015 ausführen liess: "Einzig drei Stammstücke von ca. je 2,5m
Länge und ca. 30cm Durchmesser wurden auf dem Grundstücke des Beklagten
liegengelassen." Er habe im Vorverfahren und im gesamten Verfahren nie zugestanden,
dass sich auf seinem Grundstück noch drei Hochstammbäume befänden. Die Vorinstanz
habe die zitierte Stelle offensichtlich ungenau gelesen. Das Obergericht sei
fälschlicherweise von der Annahme ausgegangen, der Streit drehe sich nur um drei
angebliche Hochstammbäume. Betroffen wären jedoch mutmasslich weitere grundsätzlich
als hochstämmige Bäume zu kategorisierende Pflanzungen, welche den
Abstandsvorschriften des aargauischen Einführungsgesetzes zum Schweizerischen



Zivilgesetzbuch und Partnerschaftsgesetz entsprechen. Wie in Bezug auf diese Pflanzungen
zu verfahren sei, lasse das Obergericht offen.

E. 5.2
Mit seinen Ausführungen vermag der Beschwerdeführer keine Willkür darzutun (E. 4).
Dafür genügt es nicht, isoliert eine Stelle des vorinstanzlichen Urteils zu zitieren und daraus
abzuleiten, dass die Vorinstanz ihn missverstanden hat. Namentlich tut der
Beschwerdeführer auch nicht dar, welcher Nachteil ihm aus der vorinstanzlichen
Feststellung erwächst, dass sich weiterhin Hochstammbäume auf seinem Grundstück
befinden, die zu entfernen sind. Soweit sich auf seinem Grundstück keine solchen
Hochstammbäume mehr befinden, erübrigt sich auch eine Ersatzvornahme. Mithin zeigt der
Beschwerdeführer nicht auf, inwiefern sich der angefochtene Entscheid auch im Ergebnis
als offensichtlich unrichtig erweist (s. E. 4). Im Übrigen stellt der Beschwerdeführer in der
von ihm erwähnten Eingabe auch fest, dass der Beschwerdegegner mit seiner erneuten
Klage neue Forderungen aufgestellt hat, nämlich die sämtliche Entfernung des
Holzmaterials sowie die Entfernung der Reststämme der gefällten Bäume bis zum
Wurzelstock. Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, ja sogar naheliegend,
dass die Vorinstanz zum Schluss gekommen ist, dass sich auf dem Grundstück des
Beschwerdeführers nach wie vor Hochstammbäume befinden, die nicht auf eine Höhe von
60cm abgesägt wurden. Dass der Beschwerdeführer der Meinung ist, dass wegen der
topographischen Lage die Hochstammbäume bloss auf eine Höhe des Reststamms von ca.
2-2,5m zu fällen sind, tut nichts zur Sache. Ebenso wenig von Belang ist, dass die
Reststammhöhe nicht gesetzlich festgelegt ist.

E. 6
Soweit der Beschwerdeführer mit seinen Begehren auch die vorinstanzliche Regelung der
Prozesskosten umstossen will, ist nicht ersichtlich, dass er diese Begehren losgelöst vom
Ausgang des hiesigen Verfahrens in der Hauptsache stellt. Im Übrigen fehlt es
diesbezüglich auch an einer Beschwerdebegründung ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ).

E. 7
Aufgrund des Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Dem
Beschwerdegegner ist für seine Stellungnahme zum Gesuch um aufschiebende Wirkung
keine Entschädigung geschuldet, da seinem Antrag, das Gesuch abzuweisen, kein Erfolg
beschieden war (s. Sacherhalt Bst. C.b).
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